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Zeichenerklarungen
— = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veranderung eingetreten
0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Halfte von 1 in der
letzten besetzten Stelle
=  Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
... = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
() = Aussagewert eingeschrankt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

~
1

X = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
(oder bei Veranderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D = Durchschnitt
s = geschatzte Zahl
p = vorlaufige Zahl
r = berichtigte Zahl

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind nur negative Veranderungsraten und Salden mit einem
Vorzeichen versehen. Positive Veranderungsraten und Salden sind ohne Vorzeichen.

Im Allgemeinen ist ohne Ricksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden.

Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb geringfiigig von der
Endsumme abweichen.
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Die Statistik der Personenbeférderung umfasst drei Erhebungen:

e Die vierteljahrliche Erhebung mit Angaben zu Fahrgésten und Beférderungsleistungen im Schienennahverkehr
sowie im Liniennah- und Linienfernverkehr mit Omnibussen,

e die jahrliche Erhebung mit Angaben lUber den Unternehmenssitz und die Eigentumsverhaltnisse am Unterneh-
men sowie Uber Verkehrs- und Betriebsleistungen der Unternehmen und

e die funfjahrliche Erhebung, im gleichen Umfang wie die jahrliche Erhebung und zusatzlich mit Angaben Uber
stichtagsbezogene Strukturdaten der Unternehmen.

Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlage der Statistik ist das Verkehrsstatistikgesetz (VerkStatG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 20. Februar 2004 (BGBI. | S. 318), zuletzt geandert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBI.

| S. 1217) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBI. | S. 462, 565) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2394).

Erhoben werden die Angaben zu 8§ 17 Abs. 1 Nr. 1 VerkStatG.

Berichtskreis

Auskunftspflichtig zu dieser Statistik sind die Inhaberinnen oder die Inhaber bzw. die fur die Geschéftsfihrung ver-
antwortlichen Personen der Unternehmen, die als Betriebsfiihrer oder beauftragte Beftrderer 6ffentlichen Perso-
nenverkehr mit Eisenbahnen oder StraRenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- oder Personenfern-
verkehr mit Omnibussen betreiben.

In die vierteljahrliche Erhebung sind nur Unternehmen einbezogen, die mindestens 250 000 Fahrgéste jahrlich
befordern.

Der Berichtskreis der jahrlichen Erhebung umfasst neben den Unternehmen aus der Quartalserhebung noch eine
Stichprobe von kleineren Unternehmen, die auf der Grundlage von Ergebnissen einer vorangegangenen funfjahrli-
chen Erhebung ausgewahlt wurden.

Zur funfjahrlichen Erhebung sind alle Unternehmen meldepflichtig.

Hinweis

Bei den in diesem Bericht verodffentlichten aktuellen Vierteljahresergebnissen handelt es sich um vorlaufige Anga-
ben. Die Daten der jeweiligen Vorjahresquartale sind endgtiltige Ergebnisse. Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde eine
neue Stichprobenschicht zur Befragung herangezogen. Wegen der dadurch eingeschrankten Vergleichbarkeit wer-
den zu diesem Berichtsjahr keine Verénderungsraten ausgewiesen.
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1. Unternehmen, Fahrgaste und Befdrderungsleistungen im Schienennahverkehr und
im gewerblichen Omnibuslinienverkehr nach Verkehrsarten und Verkehrsmitteln

Verkehrsart Unter- Fahr- Zu- bzw. Abnahme =) Beforderungs- Zu- bzw. /}bnahme =)
hmen? aste? gegenlber dem leistung gegenuber dem
ne 9 Vorjahresquartal Vorjahresquartal
Verkehrsmittel Anzahl 1000 % 1009 Personen- %
kilometer
1. Vierteljahr 2017
Liniennahverkehr 78 518 448 3,6 9551910 1,1
davon mit
Eisenbahnen 7 378 672 5,2 8 763 365 1,5
StralRenbahnen 4 66 480 29 279 422 3,0
Omnibussen 68 74 794 - 3,7 509 122 - 6,2
Lininenfernverkehr
mit Omnibussen 3 261 - 28,6 161 901 - 204
Insgesamt 80 518 709 3,6 9713811 0,7
1. Vierteljahr 2016%
Liniennahverkehr 82 500 535 X 9444 118 X
davon mit
Eisenbahnen 7 359 832 X 8 630 366
StraBenbahnen 4 64 599 X 271189
Omnibussen 72 77 669 X 542 563 X
Lininenfernverkehr
mit Omnibussen 3 365 X 203 441 X
Insgesamt 84 500 900 X 9 647 559 X
1. Vierteljahr 2015
Liniennahverkehr 77 500 598 — 9 679 455 - 21
davon mit
Eisenbahnen 5 367 218 - 10 8 932 965 - 24
StraBenbahnen 4 61 096 7,7 256 653 7,7
Omnibussen 69 73716 - 05 489 837 - 23
Lininenfernverkehr
mit Omnibussen 2 206 17,7 153 508 6,5
Insgesamt 78 500 804 — 9832 963 - 20

1) Mehrfachangaben nach Verkehrsarten/Verkehrsmitteln moglich. — 2) Werden wahrend der Fahrt mehrere Verkehrsmittel eines Unternehmens von einem
Fahrgast benutzt, so ist die addierte Fahrgastzahl nach Verkehrsmitteln (Verkehrsmittelfahrten) héher als die Fahrgastanzahl im Linienverkehr zusammen
(Unternehmensfahrten). 3) Geéanderter Berichtskreis durch neue Stichprobe.
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Tabelle 1

		1. Unternehmen, Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und

		im gewerblichen Omnibuslinienverkehr nach Verkehrsarten und Verkehrsmitteln

		Verkehrsart
_______

Verkehrsmittel		Unter-
nehmen1)		Fahr-
gäste2)		Zu- bzw. Abnahme (–)
gegenüber dem
Vorjahresquartal		Beförderungs-
leistung		Zu- bzw. Abnahme (–)
gegenüber dem
Vorjahresquartal





				Anzahl		1000		%		1000 Personen-
kilometer		%



		1. Vierteljahr 2017

		Liniennahverkehr		78    		518448    		3.6		9 551910    		1.1

		davon mit    
   Eisenbahnen		7    		378672    		5.2		8 763365    		1.5

		   Straßenbahnen		4    		66480    		2.9		279422    		3.0

		   Omnibussen		68    		74794    		–   3.7		509122    		–   6.2

		Lininenfernverkehr
   mit Omnibussen		3    		261    		–   28.6		161901    		–   20.4

		I n s g e s a m t		80    		518709    		3.6		9 713811    		0.7

		1. Vierteljahr 20163)

		Liniennahverkehr		82    		500535    		x        		9 444118    		x        

		davon mit    
   Eisenbahnen		7    		359832    		x        		8 630366    		x        

		   Straßenbahnen		4    		64599    		x        		271189    		x        

		   Omnibussen		72    		77669    		x        		542563    		x        

		Lininenfernverkehr
   mit Omnibussen		3    		365    		x        		203441    		x        

		I n s g e s a m t		84    		500900    		x        		9 647559    		x        

		1. Vierteljahr 2015

		Liniennahverkehr		77    		500598    		—        		9 679455    		–   2.1

		davon mit    
   Eisenbahnen		5    		367218    		–   1.0		8 932965    		–   2.4

		   Straßenbahnen		4    		61096    		7.7		256653    		7.7

		   Omnibussen		69    		73716    		–   0.5		489837    		–   2.3

		Lininenfernverkehr
   mit Omnibussen		2    		206    		17.7		153508    		6.5

		I n s g e s a m t		78    		500804    		—        		9 832963    		–   2.0

		________

		1) Mehrfachangaben nach Verkehrsarten/Verkehrsmitteln möglich. — 2) Werden während der Fahrt mehrere Verkehrsmittel eines Unternehmens von einem Fahrgast benutzt, so ist die addierte Fahrgastzahl nach Verkehrsmitteln (Verkehrsmittelfahrten) höher als die Fahrgastanzahl im Linienverkehr zusammen (Unternehmensfahrten). 3) Geänderter Berichtskreis durch neue Stichprobe.
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